
 

 

    Rückbau der Salzlagerhalle in  

Schneppenbach - Schöllkrippen 
 

 

 

 
 

 Artenschutzrechtliche  

Potentialabschätzung  

 

 
 

Landkreis Aschaffenburg                                                            Januar 2021  

                                                                                

 

 

 
Auftraggeber:

  

Staatliches Bauamt Aschaffenburg 

Abteilung P 

Cornelienstraße 1 

63739 Aschaffenburg 

 

 

Bearbeiter: M. Sc. Biologie Stephanie Lichtblau (Projektleitung) 

Dipl.-Biologe Stefan Kaminsky 

Dipl.-Biologe Michael Werner 

 

 

  
 

Hauptstraße 35 
97618 Hohenroth  
Telefon: 09771-9178682 
Fax: 09771-9178213 
info@naturschutzplanung.de 
http://www.naturschutzplanung.de 



Rückbau Salzlagerhalle Schneppenbach                                              Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung 

  
  1 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung, Hintergrund und Untersuchungsgebiet ..................................................... 2 

2. Vögel .................................................................................................................................. 9 

2.1. Allgemeines ................................................................................................. 9 
 

2.2. Methoden und Ergebnisse ........................................................................... 9 
 
3. Fledermäuse (Quartier- und Spurensuche) .................................................................. 9 

3.1. Methoden und Ergebnisse ........................................................................... 9 
 
4. Reptilien .......................................................................................................................... 10 

5. Amphibien ....................................................................................................................... 10 

6. Weitere Arten .................................................................................................................. 11 

7. Fazit und Hinweise zum weiteren Vorgehen ............................................................... 11 

7.1. Fledermäuse .............................................................................................. 11 
 

7.2. Vögel .......................................................................................................... 11 
 

7.3. Fazit ........................................................................................................... 11 
 
8. Literatur ........................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rückbau Salzlagerhalle Schneppenbach                                              Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung 

 

  2 

 

1. Einleitung, Hintergrund und Untersuchungsgebiet 

In der Hauptstraße 104 in Schöllkrippen „Ortsteil Schneppenbach“ ist auf dem Gelände des 

Staatlichen Bauamtes Aschaffenburg der Rückbau einer Salzlagerhalle geplant (s. Abb. 1).  

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein offenes Holzgebäude mit Betonfundament. Drei 

Wände des Gebäudes sind bis zu einer Höhe von etwa drei Meter von innen zusätzlich ver-

schalt, sodass in diesen Bereichen ein Zwischenraum von ca. 40 cm besteht (Abb. 2 – 4). 

Das betroffene Gebäude wurde am 16.11.2020 begutachtet und - soweit von der Jahreszeit 

her möglich - eine faunistische Bestandsaufnahme bzw. eine Suche nach Spuren / Hinweisen 

auf relevante Arten durchgeführt.  

Die Halle wurde von außen und innen begutachtet, dabei wurde gezielt auf Spuren von Fle-

dermäusen geprüft. Insbesondere die Dachstrukturen und -kanten wurden dabei genauer be-

trachtet.  

Es wurde das Potential für das Vorkommen der genannten Artengruppen und weitere arten-

schutzrechtlich relevante Artengruppen abgeschätzt.   
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Abbildung 1: Übersichtskarte Salzlagerhalle in Schöllkrippen / Schneppenbach 
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    Abbildung 2: Eingangsbereich / Dach Salzlagerhalle 

 

 

Abbildung 3: Holzverkleidung der Wände im Innenbe-
reich der Halle 

  

           Abbildung 4: Blick in den Zwischenraum der  
           Verkleidung 
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Vorhandene Daten  

Um das untersuchte Gebäude finden sich in einem Umkreis von ca. 2 km Nachweise von 

Rotmilan, Steinkauz, Waldkauz, Waldohreule, Bekassine und Neuntöter (Abb. 5). 

In den umliegenden Orten finden sich Nachweise von Zwergfledermäusen, weiterhin gibt es 

in Schneppenbach einen Nachweis von Großen Mausohren (Abb. 6). 

In einem Umkreis von etwa 2 km finden sich Nachweise von Amphibien und Reptilien (u.a. 

Zauneidechse; Abb. 7). 

In unmittelbarem Umfeld des Gebäudes sind keine Nachweise bekannt. 
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Abbildung 5: Vorhandene Daten zu Vögeln in einem Umkreis von ca. 2 km um das untersuchte Gebäude aus der 

bayrischen Artenschutzkartierung (ASK)  
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Abbildung 6: Vorhandene Daten zu Fledermäusen in einem Umkreis von ca. 2 km um das untersuchte Gebäude 

aus der bayrischen Artenschutzkartierung (ASK) 
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Abbildung 7: Vorhandene Daten zu Amphibien und Reptilien in einem Umkreis von ca. 2 km um das untersuchte 

Gebäude aus der bayrischen Artenschutzkartierung (ASK) 
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2. Vögel  

 

2.1. Allgemeines  

Vögel stellen in unseren Breiten die artenreichste Wirbeltierklasse dar und gehören zu den am 

besten untersuchten Organismengruppen (Richarz et al. 2001). Sie eignen sich aus vielerlei 

Gründen besonders gut als Zeigerorganismen für den Zustand von Natur und Landschaft (z.B. 

Berthold 1976, Bezzel 1982). Bei Zustandsbeurteilungen und Entwicklungsprognosen ist der 

Einsatz von Vogelkartierungen daher unverzichtbar (Südbeck et al. 2005, VUBD 1994), wobei 

im Zentrum solcher Untersuchungen insbesondere die so genannten „wertbestimmenden Ar-

ten“ (SPA-Arten, Rote-Liste-Arten, regionale Charakterarten etc.) stehen sollten (Bibby et al. 

1995, DO-G 1995). 

 

2.2. Methoden und Ergebnisse  

Eine Erfassung der Brutvögel ist nicht erfolgt, da die Begehungen außerhalb der Brutzeit 

durchgeführt wurden. Während der Begehungen wurden keine Vögel gesichtet. Es erfolgte 

eine Suche nach Nestern und Spuren im und am Gebäude.  

Es wurden keine Rabenvogelnester oder andere größere Nester am Gebäude festgestellt. Es 

gibt mehrere Einflugmöglichkeit für Singvögel und taubengroße Vögel. An der Außenfassade 

des Gebäudes waren ca. 10 Vogelkästen aufgehängt, welche kurz vor der Begehung bereits 

entfernt wurden. 

Das vorhandene Gebäude bietet somit Potential für gebäude- und nischenbrütende Vogelar-

ten im Dachbereich sowie in dem durch die Verschalung entstandenen Zwischenraum an drei 

Seiten des Gebäudes (s. Abb. 2 - 3). 

  

 

3. Fledermäuse (Quartier- und Spurensuche)  

 

3.1. Methoden und Ergebnisse  

Das Gebäude wurde am 13.11.2020 ebenfalls auf potentiell geeignete Strukturen für Fleder-

mausquartiere abgesucht. Geeignete Strukturen bieten Höhlen in älteren Bäumen, sowie Ge-

bäude mit Öffnungen, Dachabschlusskanten mit Spalten, aber auch ungenutzte und unbe-

wohnte Dachstühle mit Ritzen und Lücken zwischen Dachziegeln, Holzbalken, Mauersteinen 

und Dämmmaterial. Es wurde dabei auch geprüft, inwieweit eine Zugänglichkeit für Fleder-

mäuse besteht.  

Im und am Gebäude besteht generell Potential für Fledermausquartiere, vor allem als Zwi-

schen- oder Sommerquartiere, wobei auch Winterquartiere nicht auszuschließen sind.  
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Es gibt eine Vielzahl an Einflugöffnungen an den Dachtraufen sowie an den Wänden, durch 

die Fledermäuse eindringen können. Außerdem können zahlreiche kleine Nischen und Spal-

ten in und am Gebäude sowie der durch die Verschalung entstandene Zwischenraum an den 

beiden Längs- sowie an der Hinterseite des Gebäudes ein geeignetes Quartier bieten. 

 

An der Außenfassade sowie im Inneren des Gebäudes wurde vereinzelt Kot festgestellt. Die 

Kotkrümel deuten darauf hin, dass einzelne Bereiche im Frühjahr / Sommer / Herbst 2020 als 

Hangplätze genutzt wurden. 

Zum Zeitpunkt der Begehung wurden nur vereinzelt Spuren von Fledermäusen festgestellt. 

Dies deutet zunächst auf eine eher sporadische Nutzung des Gebäudes hin. Bei einem regel-

mäßig genutzten Sommer-/ Wochenstubenquartier sollten größere Fledermausspuren / Kot-

mengen zu finden sein. Da allerdings viele Bereiche des Gebäudes, v.a. aber der Innenbereich 

der Verschalung, nicht einsehbar sind, Fledermausspuren ggf. durch routinemäßige Reini-

gungsmaßnahmen entfernt wurden und keine Untersuchungen während der Sommerzeit statt-

fanden, kann eine Nutzung als Sommer-/ Wochenstubenquartier nicht ausgeschlossen wer-

den.  

Eine Nutzung als Winterquartier kann, v.a. im Bereich der Verschalung ebenfalls nicht ausge-

schlossen werden. 

 

 

4. Reptilien 

Hinweise auf Reptilien ergaben sich während der Begehung am 13.11.2020 nicht. Al-

lerdings sollte bei den Abrissarbeiten darauf geachtet werden, dass sich in den 

Randbereichen des Gebäudes (v.a. im Bereich süd-westlich in Richtung Straße als 

auch nord-östlich) potentiell Zauneidechsen aufhalten könnten; diese Bereiche sollten 

während der Abrissarbeiten nicht beeinträchtigt werden. 

 

 

5. Amphibien 

Hinweise auf Amphibien ergaben sich während der Begehung am 13.11.2020 nicht. Das Fun-

dament des Gebäudes könnte allerdings als Überwinterungsplatz, insbesondere für Erd-

kröten dienen. Sollte ein Abriss in der Überwinterungszeit (Oktober – März) erfolgen, 

sollte dieser unter ökologischer Baubegleitung stattfinden.  
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6. Weitere Arten 

Des Weiteren wurden im Gebäude mehrere Wespennester (Abb. 2) und Kotspuren von Mäu-

sen und Mardern vorgefunden. 

 

 

7. Fazit und Hinweise zum weiteren Vorgehen 

Da keine vorherige Kartierung in der Aktivitätsphase der relevanten Arten erfolgt ist, wäre an-

hand der Potentialeinschätzung und Worst-Case-Annahmen über eine Vorgehensweise zu 

entscheiden.  

 

7.1. Fledermäuse 

Da derzeit keine Sicherheit besteht, ob ein Winterquartier von einzelnen Individuen von Fle-

dermäusen besteht und eine Nutzung als Sommer-/ Wochenstubenquartier ebenfalls nicht 

auszuschließen ist, sollte der Abriss des Gebäudes zur Übergangszeit im Frühjahr nach der 

Frostperiode (circa März / April) bei geeigneter Witterung (Temperaturen von min. 10 °C in der 

Nacht) oder zum optimalen Zeitraum im Herbst von 15. September bis 15. Oktober stattfinden; 

da auch in diesen Zeiträumen mit dort ruhenden Fledermäusen zu rechnen ist, sollte der Abriss 

unter ökologischer Baubegleitung erfolgen.  

Bei einem Neubau sollte auf eine fledermausfreundliche Bauweise geachtet werden (z.B. in-

tegrierte Kästen als Quartiermöglichkeit). Es sollten außerdem 15 Fledermauskästen in direk-

ter Umgebung bzw. an den Bestandsgebäuden angebracht werden. 

 

7.2. Vögel 

Der Abriss des Gebäudes sollte möglichst nach der Brutzeit im Herbst ab 30. September er-

folgen. Alternativ könnte das Gebäude nach vorangegangener Kontrolle auf Bruten und un-

ter ökologischer Baubegleitung bereits im Frühjahr (März / April) abgerissen werden. Als Er-

satz für den Verlust von Brutmöglichkeiten sollten 15 Nistkästen für Nischen-/ Gebäudebrüter 

im Nahbereich des Eingriffs / am geplanten Gebäude aufgehängt werden. 

 

7.3. Fazit 

Aus artenschutzfachlicher Sicht sollte der Abriss des Gebäudes zwischen 15.09. und 15.10. 

unter ökologischer Baubegleitung erfolgen. Bei Beginn der Arbeiten vor dem 01.10. muss zu-

vor geprüft werden, ob noch Vogelbruten bestehen. Sollte der Abriss bereits im Frühjahr (März 

/ April) erfolgen, sollte zuvor auf Vogelbruten kontrolliert werden und der Abriss unter für Fle-

dermäuse geeigneten Bedingungen stattfinden (s.o.). In jedem Fall wird eine ökologische Bau-

begleitung empfohlen. 
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